
V-03-024 Coparenting stärken, Beratung für Eltern in Trennungskonflikten ausbauen!

Antragsteller*in: Bernd Schwarz (KV Charlottenburg-Wilmersdorf, AG Kinder, Jugend und Familie)

Änderungsantrag zu V-03

Von Zeile 23 bis 25:
familiengerichtlichen Verfahren zu ermitteln und zur Geltung zu bringen. Das Wohl des individuell
betroffenen Kindes muss alleinigervorrangiger Entscheidungsmaßstab sein. Maßstab für die Wahl des
Betreuungsmodells kann dagegen nicht eine „Verteilungsgerechtigkeit“ zwischen den 

Begründung

erfolg mündlich

Unterstützer*innen des Änderungsantrags:
Petra Vandrey (KV Charlottenburg-Wilmersdorf, AG Kinder, Jugend und Familie)

Landesdelegiertenkoferenz Bündnis 90/Die Grünen Berlin am Samstag, den 21. April 2018,
WISTA-Veranstaltungsgelände Adlershof.
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